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Kreistag 26.02.2024  

 
 
Betr.: 
Bestätigung des abgestimmten Vorschlages der anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe zur Nachbesetzung eines stimmberechtigten Mitgliedes im 
Jugendhilfeausschuss 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 
Der in der Trägerversammlung am 23.01.2024 untereinander abgestimmte Vorschlag 
der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zur Nachbesetzung eines stimmbe-
rechtigten Mitgliedes im Jugendhilfeausschuss wird wie folgt bestätigt: 
 
Frau Stefanie Schmerbauch, Träger: Diakonisches Werk Eichsfeld – Mühlhausen e. 
V., wird anstelle von Frau Grit Jugl für die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 
als stimmberechtigtes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss bestellt.   
 
 
 
 
Begründung:  
 
Zum 01.01.2024 wechselte die Geschäftsführung bei dem Diakonischen Werk Eichs-
feld – Mühlhausen e. V. Für die ehemalige Geschäftsführerin, Frau Grit Jugl, endete 
somit zum 31.12.2023 ihre Mitgliedschaft als stimmberechtigtes Mitglied im Jugend-
hilfeausschuss. 
 
Gemäß § 7 Abs. 2 Buchstabe b der aktuellen Satzung für das Jugendamt des Un-
strut-Hainich-Kreises gehören sechs Vertreter*innen der im Bereich des Jugendam-
tes wirkenden anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe als stimmberechtigte Mit-
glieder dem Jugendhilfeausschuss an. Um auch weiterhin die Beschlussfähigkeit des 
Jugendhilfeausschusses sicherzustellen, ist eine Nachbesetzung notwendig. 
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Aus den im Kreistagsbüro eingegangenen Vorschlägen haben sich die anwesenden 
anerkannten Träger, gemäß § 4 Abs. 4 i. V. m. Abs. 3 Thüringer Gesetz zur Ausfüh-
rung SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe (ThürKJHAG), in der Trägerversammlung am 
23.01.2024 im Einvernehmen auf Frau Stefanie Schmerbauch für die Nachbesetzung 
des stimmberechtigten Mitgliedes geeinigt. 
 
Der in der Trägerversammlung abgestimmte Vorschlag wird gemäß § 4 Abs. 3 
ThürKJHAG zur Beschlussfassung in den Kreistag eingereicht. 
 
 
 
 
Z a n k e r  
Landrat 
 
Anlagen: 
     
 
 

□ Vorlage wurde ohne / mit Änderung zum Beschluss erhoben 

□ Vorlage wurde abgelehnt 

□ Vorlage wurde zurückgezogen 

 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja:   Nein:    Enthaltungen: 
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